
Honorar 2018: Wie gut 
kommt Ihr Bundesland weg?

 _ KBV und Krankenkassen haben sich 
im Bewertungsausschuss darauf ge-
einigt, dass der Orientierungspunktwert 

(OPW) ab dem 1.  Januar 2018 auf 
10,6543 Cent ansteigt. Die morbiditäts-
orientierte Gesamtvergütung (MGV) 

steigt damit um 438 Millionen Euro bzw. 
1,18%. Für 2017 hatte es eine Anhebung 
um 0,9% gegeben.

Der Abschluss liegt deutlich unter der 
zu erwartenden In�ationsrate 2017. Laut 
KBV haben die Kassen allerdings ur-
sprünglich eine Nullrunde gefordert, 
u. a. wegen sinkender Praxiskosten für 
den technischen Leistungsanteil und ge-
stiegener Honorar-Überschüsse.

MMW-KOMMENTAR
Die Steigerung kommt in den einzelnen Pra-
xen sehr unterschiedlich an, da in den regio-
nalen KVen zusätzlich noch die Entwick- 
lungen der Demogra�e und der Morbidität 
über je einen Faktor einberechnet werden 
(Tab. 1). Die Demogra�erate berücksichtigt 
Alter und Geschlecht der Versicherten und 
liegt im Schnitt bei -0,02%, nach 0,19% im 
Jahr 2017. Der Morbiditätsfaktor errechnet 
sich aus den Behandlungsdiagnosen nach 
ICD-10 und liegt bei durchschnittlich 0,67%, 
nach 1,17% im Vorjahr.
Weiteres zusätzliches Honorar �ießt rückwir-
kend für das Jahr 2015, und zwar wegen 
 eines nicht vorhersehbaren Anstiegs des Be-
handlungsbedarfs aufgrund eines überpro-
portionalen Anstiegs von Akuterkrankungen. 
Dafür gibt es im Jahr 2018 einen Zuschlag 
von rund 8,5 Millionen Euro.
Insgesamt rechnet die KBV im Schnitt mit 
rund 3.000 Euro mehr je Vertragsarzt. ■

Zusätzlicher Geldregen nur für Hausärzte
 _ Es gibt noch Geld zu verteilen! Im 

Jahr 2015 beschloss man, die Leistungen 
der nicht-ärztlichen Praxis assistenten 
(NäPA) zu fördern. Dafür wurden die 
Nrn. 03 060, 03 062 und 03 063 EBM ein-

geführt und jährlich extrabudgetär 
117,98 Millionen Euro für die Vergütung 
zur Verfügung gestellt.

Dieses Volumen wurde aber weder in 
jenem noch im folgenden Jahr ausge-

schöp£. Die KBV führte drau¤in 2017 
die Zuschläge nach den Nrn. 03 061, 
03 064 und 03 065 ein und senkte die 
Mindestfallzahlen und die Höchstwerte. 
Doch noch immer wurde nicht alles 
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Tab. 1 Einzelfaktoren der Honorarsteigerungen 2018. 
In der Summe enthalten ist auch die Anhebung des OPW um 1,18%.

KV Summe (in %) Demo (in %) Morbi (in %) NVA (in Euro)

Sachsen-Anhalt + 3,7342 + 0,1447 + 1,2295 454.225

Saarland + 3,0046  – 0,0448 + 1,8694 0

Bremen + 2,9765  – 0,1783 + 1,9748 0

Mecklenburg-VP + 2,5480 + 0,2509 + 1,1171 252.823

Sachsen + 2,5124 + 0,0742 + 1,2582 832.885

Brandenburg + 2,4832 + 0,1385 + 1,1647 364.995

Thüringen + 2,4443 + 0,1331 + 1,1312 501.616

Rheinland-Pfalz + 2,2977 + 0,0750 + 1,0427 341.704

Niedersachsen + 2,2774 + 0,0547 + 1,0427 688.173

Schleswig-Holstein + 1,8858 + 0,0711 + 0,6347 0

Nordrhein + 1,7993  – 0,0706 + 0,6899 1.494.538

Westfalen-Lippe + 1,6793 + 0,0028 + 0,4965 0

Bayern + 1,5948  – 0,0316 + 0,4464 1.479.816

Baden-Württemberg + 1,4555  – 0,0568 + 0,3323 1.165.160

Hessen + 1,4390  – 0,1049 + 0,3038 438.296

Berlin + 1,0159  – 0,2522 + 0,0881 530.529

Hamburg + 0,4618  – 0,3572  – 0,3610 0

OPW: Orientierungspunktwert, Demo: Demogra�eentwicklung, Morbi: Morbiditätsentwicklung, 
NVA: nicht vorhersehbarer Anstieg des Behandlungsbedarfs 2015
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AUS DER PRAXIS VON HAUSARZT ZU HAUSARZT




